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Frey, Kathrin

Von: noreply.bauleitplanung@BNetzA.DE

Gesendet: Montag, 8. April 2024 10:11

An: Bauleitplanung

Betreff: [sign] 55031: Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlage/n >200qm in 

Schwäbisch Gmünd-Waldstetten; Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd – 

Waldstetten

>> Achtung! << Diese Mail wurde von extern zugestellt. Bitte keine Links anklicken und/oder keine Anhänge öffnen, 

wenn Sie den Absender nicht kennen! 

Sollten Sie sich unsicher sein, dann kontaktieren Sie die Abteilung Informationstechnik unter 

spamverdacht@schwaebisch-gmuend.de. 
 

 

 

BNetzA Vorgangsnummer:     55031  

Ihr Zeichen:     Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch 

Gmünd – Waldstetten  

Ihre Nachricht vom:     03.04.2024  

Prüfgebiet Ort:     Schwäbisch Gmünd-Waldstetten, LK Ostalbkreis  

Prüfgebiet Koordinaten (WGS84 Grad/Min./Sek.):  

NW: 09° E 43' 20,67''   48° N 50' 37,51'' 
SO: 09° E 53' 27,58''   48° N 45' 16,54'' 

 

 

Überprüfung der Betroffenheit funktechnischer Einrichtungen in Ihrem Plangebiet; Marktstammdatenregister 

(MaStR) ==================================================================== 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben möchte ich im Rahmen dieses 

Beteiligungsverfahrens auf Folgendes hinweisen: 
 

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken, Radaren und Funkmessstellen der Bundesnetzagentur durch neue 

Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Die o. g. Planung sieht keine Bauhöhen von über 

20 m vor. Entsprechende Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind daher nicht erforderlich. Da 

die Belange des Richtfunks u. a. durch die Planung nicht berührt werden, erfolgt meinerseits keine weitere 

Bewertung. 

 

Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funkmessstellen der Bundesnetzagentur beeinträchtigen. 

Für Bauplanungen von Photovoltaikanlagen ab einer Fläche von ca. 200 m², die sich in Nachbarschaft zu 

Funkmessstellen der Bundesnetzagentur befinden, wird daher eine frühzeitige Beteiligung der Bundesnetzagentur 
als Träger öffentlicher Belange empfohlen.  

 

Die Prüfung ergab für Ihr Plangebiet folgendes Ergebnis:  

 

FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA:  

============================== 

Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen.  

 

 

Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
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========================================= 

Der Gesetzgeber hat 2014 damit begonnen ein neues Register einzuführen und die Bundesnetzagentur mit seiner 

Einrichtung und seinem Betrieb beauftragt: Das Marktstammdatenregister (MaStR). Die Bundesnetzagentur stellt 

das MaStR als behördliches Register für den Strom- und Gasmarkt auf der Basis von § 111e und § 111f EnWG sowie 

der Verordnung über die Registrierung energiewirtschaftlicher Daten (MaStRV) zur Verfügung. 
 

Die Registrierung im http://www.marktstammdatenregister.de/ ist für alle Solaranlagen verpflichtend, die 

unmittelbar oder mittelbar an ein Strom- bzw. Gasnetz angeschlossen sind oder werden sollen. Die Pflicht besteht 

unabhängig davon, ob die Anlagen eine Förderung nach dem EEG erhalten und unabhängig vom 

Inbetriebnahmedatum. 

 

Eine Registrierung von Einheiten in der Entwurfs- oder Errichtungsphase, deren Inbetriebnahme geplant ist 

(Projekte), ist nach der MaStRV verpflichtend, wenn diese eine Zulassung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

benötigen. 

 
Wenn eine Förderung für eine Solaranlage in Anspruch genommen wird, kann diese nur dann ohne Abzüge 

ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Registrierungspflichten und -fristen eingehalten wurden. Wenn die Frist 

überschritten ist, wird die Zahlung vom Netzbetreiber zurückgehalten. Außerdem erlischt bei einer 

Fristüberschreitung der Förderanspruch möglicherweise teilweise oder vollständig und wird auch nicht nachgezahlt. 

 

Grundsätzlich handeln Sie ordnungswidrig, wenn Sie eine Registrierung im Marktstammdatenregister nicht 

rechtzeitig vornehmen. 

 

 

Hinweise zum Beteiligungsverfahren der Bundesnetzagentur 
================================================== 

Beachten Sie bitte für Ihr geplantes Vorhaben auch die Hinweise auf unserer Internetseite  

www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung. 

 

Nutzen Sie bitte immer für die Beteiligung der Bundesnetzagentur das auf der Internetseite verfügbare 'Formular 

Bauleitplanung', welches Sie unter folgendem Link direkt herunterladen können. 

www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutio

nen/Frequenzen/Firmennetze/FormularRichtfunk.pdf 

 

Senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den zugehörigen Planungsunterlagen immer an die 
folgende E-Mail-Adresse. 

226.Postfach@BNetzA.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Team Bauleitplanung 

____________________________________________________________ 

226 
Richtfunk; Ortungs-, Navigations-, Flugfunk, Campusnetze 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

 

Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 

Telefon: 030 22480-509 

E-Mail: 226.Postfach@BNetzA.de 

www.bundesnetzagentur.de 

www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung 

 
Datenschutzhinweis: www.bundesnetzagentur.de/Datenschutz 




